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3 I Satzungsänderungen  

 

Mit Beschluss vom 15. Mai 2018 hat der Senat folgende Änderungen des Studienrechtlichen 

Teils der Satzung beschlossen:  

 

1. Einfügung eines neuen § 10a Gesamtbeurteilung mit folgendem Text:  

 

Bei studienabschließenden Prüfungen, die mehr als ein Fach umfassen, ist zusätzlich 

zu den Beurteilungen für die einzelnen Fächer eine Gesamtbeurteilung zu vergeben. 

Diese hat „bestanden“ zu lauten, wenn jedes Fach positiv beurteilt wurde, 

anderenfalls hat sie „nicht bestanden“ zu lauten. Die Gesamtbeurteilung hat „mit 

Auszeichnung bestanden“ zu lauten, wenn in keinem Fach eine schlechtere 

Beurteilung als „gut“ und in mindestens der Hälfte der Fächer die Beurteilung „sehr 

gut“ erteilt wurde. In den künstlerischen Studien hat bei studienabschließenden 

Prüfungen, die nur ein zentrales künstlerisches Fach umfassen, an die Stelle der 

Beurteilung „sehr gut“ die Beurteilung „mit Auszeichnung bestanden“ zu treten. 

 

2. Änderung von § 13 Bestimmungen über Betreuung und Beurteilung von 

Dissertationen, Abs. 7 und 8 dieses Paragraphen lauten nun folgendermaßen:  

 

(7) Beurteilt eine oder einer der beiden Gutachter_innen die Dissertation negativ, hat 

der/die Vizerektor/in für Lehre I Nachwuchsförderung eine dritte Gutachterin oder 

einen dritten Gutachter heranzuziehen, die oder der zumindest einem nahe 

verwandten Fach angehören muss. Diese oder dieser hat die Dissertation innerhalb 

von zwei Monaten zu begutachten. 

(8) Wurden drei Gutachter_innen herangezogen und beurteilen zwei von ihnen die 

Dissertation negativ, ist das Ergebnis negativ. In allen übrigen Fällen sind die 

vorgeschlagenen Beurteilungen zu addieren, das Ergebnis der Addition durch die 

Anzahl der Gutachterinnen oder Beurteiler zu dividieren und das Ergebnis auf eine 

ganzzahlige Beurteilung zu runden. Dabei ist bei einem Ergebnis, das größer als X,5 

ist aufzurunden. 

Mag.Andreas Spiegl 
Vorsitzender des Senats 
 
 
4 I Wahl des Mitglieds des Universitätsrates 2018-2023 
 
In seiner Sitzung am 5. Juni 2018 hat der Senat Frau Mag.

a
 Radostina Patulova zum Mitglied im 

Universitätsrat gewählt. 

 
 
Mag. Eva Blimlinger 
Rektorin 
 


